
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwieweit innerhalb der Stadtverwaltung eine 
Stelle geschaffen werden kann, die für Betroffene von Legasthenie sowie Dyskalkulie staatlich 
anerkannte Bescheinigungen attestieren/ ausstellen kann. Diese Stelle soll auch eine 
Feststellung/Diagnose der Lese- und Rechtschreibstörungen, sowie der Rechenstörungen 
vornehmen können. 
 
 


